
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

 
 
 
I. Vertragsabschluss 
 
Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtig abgeschlossenen 

Geschäftsbeziehungen zwischen der Sonnenschutz Singer GmbH und dem jeweiligen 

Kunden (im Nachfolgenden auch Käufer/Auftraggeber/Besteller genannt) (aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit wird auf eine gendergerechte Sprache im Nachstehenden verzichtet). 

 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden, werden ausdrücklich nicht Vertragsbestandteil, 

es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteile. Durch 

Unterfertigung dieser Allgemeinen Geschäftsbeziehungen bestätigt der Kunde, dass 

die allgemeinen Geschäftsbeziehung Vertragsinhalt sind.  

 
 
II. Allgemeines 
 
Für alle von der Sonnenschutz Singer GmbH getätigten Lieferungen und erbrachten 

Leistungen gelten nachstehende Liefer-, Verkaufs- und Montagebedingungen, welche 

einen integrierenden Bestandteil jeder Bestellung des durch deren Annahme zustande 

gekommenen Vertrages sind. Sollte nicht im Einzelfall ausdrücklich eine gegenteilige 

schriftliche Vereinbarung getroffen werden, so werden diese Liefer-, Verkaufs- und 

Montagebedingungen jedem Vertragsverhältnis zugrunde gelegt. Wie bereits unter 

Punkt I. 2. Festgehalten, wird zwischen den Vertragsparteien ausdrücklich vereinbart, 

dass etwaige Einkaufs- und Vertragsbedingungen des Vertragspartners keine 

Gültigkeit für dieses Vertragsverhältnis entfalten; dies auch dann wenn ihnen seitens 

der Sonnenschutz Singer GmbH nicht ausdrücklich widersprochen wird.  

 

 
III. Schriftlichkeit 
 
Sämtliche Ergänzungen oder Abänderungen dieser Liefer-, Verkaufs- und 

Montagebedingungen sowie etwaige vertragliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer 



 

 

Gültigkeit der Schriftform, ebenso das Abgeben von diesem Erfordernis bedarf der 

Schriftform, sofern dadurch nicht gegen § 6 Abs 1 Z 4 KSchG verstoßen wird.  

 

 

IV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 
Erfüllungsort ist A-6020 Innsbruck. Für allfällige Streitigkeiten aus dem 

Vertragsverhältnis wird ausnahmslos die internationale Zuständigkeit österreichischer 

Gerichte sowie das jeweils sachliche zuständige Gericht in A- 6020 Innsbruck 

ausschließlich vereinbart, sofern dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen (zb 

§ 14 KSchG; Artikel 24 EUGVVO) entgegenstehen. Es gilt ausschließlich 

Österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

 

 

V. Rücktrittsrecht 
 
1. Ist der Käufer oder Besteller ein Verbraucher im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes (BGBl. Nr. 140/1979 zuletzt geändert durch BGBl. I 

Nr. 51/2018), so kann er nach den dort geregelten Bestimmungen (insb. § 3 

KSchG) von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, insbesondere 

dann, wenn der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom 

Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räume noch bei 

einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand 

abgegeben hat. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages 

oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden.  

 

Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher gemäß § 3 Abs 3 KSchG jedoch nicht 

zu, wenn  

a) er selbst geschäftliche Verbindungen mit dem Unternehmer oder dessen 

Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat,  

b) wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den 

Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind oder 

c) bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, 

wenn sie üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräume 

geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 25,00 oder – wenn das 



 

 

Unternehmen auch seiner Natur nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben 

wird das Entgelt € 50,00 nicht übersteigt. 

 

2. Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag gemäß § 3a 

KSchG weiters zurücktreten, wenn ohne seine Veranlassung für seine Einwilligung 

maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im Zuge der Vertragsverhandlungen 

als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß 

eintreten. 

 

Dieser Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden.  

 

Das Rücktrittsrecht nach § 3a KSchG steht dem Verbraucher jedoch nicht zu, wenn 

er bereits bei den Vertragsverhandlungen wusste oder wissen musste, dass die 

maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringem Ausmaß eintreten 

werden, der Ausschluss des Rücktrittsrechtes im Einzelnen ausgehandelt worden 

ist oder der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrages 

bereit erklärt.  

 

3. Tritt ein Verbraucher vom Vertrag im Sinne der §§ 3 oder 3a des 

Konsumentenschutzgesetztes berechtigt zurück, so gilt § 4 KSchG. Demnach hat 

die Sonnenschutz Singer GmbH Zug um Zug alle empfangenen Leistungen samt 

gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an rückzuerstatten und den vom 

Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu 

ersetzen, wohingegen der Verbraucher die empfangenen Leistungen 

zurückzustellen und dem Unternehmer ein angemessenes Entgelt für die 

Benützung einschließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene 

Minderung des gemeinen Wertes der Leistung zu zahlen hat. Der Unternehmer ist 

berechtigt, daraus resultierende Forderungen gegenzuverrechnen.  

 

Ist die Rückstellung der vom Unternehmer bereits erbrachten Leistungen 

unmöglich oder untunlich, so hat der Verbraucher dem Unternehmer deren Wert 

zu vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.  

 



 

 

4. Die Sonnenschutz Singer GmbH ist abgesehen von sonstigen gesetzlichen und 

vertraglichen Gründen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde 

unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat, über sein Vermögen 

ein Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 

so verschlechtern, dass dem Verkäufer ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet 

werden kann. In diesem Fall hat der Kunde, die von der Sonnenschutz Singer 

GmbH bereits auftragsgemäß erbrachten sowie jene Leistungen zu vergüten, die 

zwecks Vorbereitung des Vertrages erbracht wurde (Materialbeschaffung, 

Arbeitsaufwendung und dgl.). Bereits produzierte Sonderanfertigungen sind 

abzüglich Auslieferungskosten voll zu vergüten.  

 

 

VI. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Die Preise gelten exklusive Umsatzsteuer ab Sitz der Sonnenschutz Singer GmbH. 

Der vereinbarte Preis erhöht sich um jene Kosten, die nach Abschluss durch 

behördliche oder gesetzliche Anordnungen entstanden sind und welche die 

Preisbasis verändern. Dasselbe gilt für Preisänderungen aufgrund von 

Materialkostenerhöhungen, wobei dies bei Verbrauchern nicht für den Fall gilt, dass 

zwischen Vertragsabschluss und Leistungsausführung weniger als zwei Monate 

liegen (§ 6 Abs 2 Z 4 KSchG).  

 

2. Im Fall der Vereinbarung von Raten tritt Terminsverlust ein, wenn der Käufer oder 

Besteller mit auch nur einer Rate mehr als 14 Tage im Rückstand ist. Die Annahme 

von Raten nach einer Stundung zieht keinen Verlust des Rechtes auf 

Geltendmachung eines vereinbarten Terminsverlusts nach sich. 

 

3. Die Rechnungsbeträge sind – sofern keine ausdrücklichen entgegenstehenden 

Vereinbarungen getroffen oder Zahlungskonditionen gewährt wurden - bei Erhalt 

der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Im Falle eines Zahlungsverzuges 

verpflichtet sich der Käufer oder Besteller, Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a. über 

dem Basiszinssatz zu entrichten. Bei Verbrauchern belaufen sich die 

Verzugszinsen auf 5% p.a. (§ 6 Abs 1 Z 13 KSchG). Darüber hinaus hat der Käufer 

oder Besteller auch die tarifmäßigen Kosten eines vom Unternehmer 

eingeschaltenen Inkassobüros oder Rechtsanwaltes zu übernehmen.  



 

 

4. Der Käufer oder Besteller hat Teilzahlungen auch nach Maßgabe des Fortschrittes 

der Leistungsausführungen über Verlangen der Sonnenschutz Singer GmbH zu 

leisten. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist die Sonnenschutz 

Singer GmbH berechtigt, nach Lieferung bzw. Leistung jeder einzelnen Einheit eine 

Rechnung zu legen.  

 
5. Mahn- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers oder Bestellers.  

 
 

VII. Kostenvoranschläge 
 
Kostenvoranschläge gegenüber Unternehmer und Verbraucher (§ 5 KSchG) werden 

nur schriftlich erteilt, sind unverbindlich und entgeltlich, sofern nicht ausdrücklich 

Abweichendes zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird. Dies bedeutet, dass die 

Richtigkeit des Kostenvoranschlages als nicht gewährleistet gilt. 

 

 

VIII. Lieferung und Abnahme 
 
1. Angegebene Lieferfristen sind nur als annähernd zu betrachten. Für deren 

Einhaltung übernimmt die Sonnenschutz Singer GmbH keine Gewähr. Jede 

Lieferung sowie jeder Geschäftsabschluss gilt als eigenes gesondertes Geschäft 

und ist ohne Einfluss auf die anderen nach Rechnungserhalt zu bezahlen. Die 

Lieferung und Fakturierung der Ware erfolgten getrennt von der Erbringung und 

Verrechnung der Montagearbeiten.  

Fixgeschäfte werden keine vereinbart.  

 

2. Die Sonnenschutz Singer GmbH ist nicht verpflichtet, die Lieferung durchzuführen, 

wenn eine Lieferung durch Betriebsstörungen, Wasser- und Feuerschaden, 

Verkehrs- und Transporthindernisse, Streik, Aussperrung, Krieg, Unruhen, 

Seuchen, ferner behördlich oder gesetzliche Vorschriften oder Maßnahmen jeder 

Art (zb Covid-19-Verordnungen), durch die die Beschaffung der notwendigen 

Waren erschwert oder unmöglich gemacht wird, sowie in alle Fällen höherer 

Gewalt.  

 



 

 

3. Für die Sonnenschutz Singer GmbH gilt die Übernahme des Auftrages erst mit 

Aufstellung einer detaillierten schriftlichen Auftragsbestätigung, aus welcher sich 

Art und Umfang der einzelnen Leistungen genau ergibt, als verbindlich.  

 

4. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers oder Bestellers.  

 

5. Bei Durchführung von Montagearbeiten ist die angeführte Liefer- bzw. 

Ausführungsfrist auch nur dann verbindlich, wenn seitens des Auftraggebers 

sämtliche erforderlichen Vorarbeiten fach- und ordnungsgemäß sowie zeitgerecht 

durchgeführt und die entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt 

werden, sowie alle von der Sonnenschutz Singer GmbH zu schaffenden rechtlichen 

und technischen Voraussetzungen insgesamt vorliegen.  

 

6. Die Sonnenschutz Singer GmbH ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn 

nach Anbotsannahme Umstände über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Käufers oder Bestellers bekannt werden, die eine Gefahr für die 

Einbringlichmachung der Forderung darstellen (z.B. Insolvenz- oder 

Exekutionsverfahren, offensichtlich mutwillige Prozessführung mit anderen 

Lieferanten oder an der Baustelle beschäftigte Firmen zur Hinauszögerung der 

Zahlungsziele u.ä.).  

In solchen Fällen ist der Werkbesteller weiters berechtigt, vom Auftraggeber oder 

Besteller entweder die Bezahlung der gesamten Auftragssumme im Voraus oder 

die Übergabe einer unwiderruflichen Bankgarantie eines inländischen 

Kreditinstitutes über die gesamte Auftragssumme zu verlangen und erst 

anschließend verpflichtet, mit den Arbeiten zu beginnen bzw. bereits begonnene 

Arbeiten fortzusetzen.  

 

 

IX. Eigentumsvorbehalt  
 
1. Die von der Sonnenschutz Singer GmbH gelieferten Waren bleiben bis zur 

Erfüllung aller Verbindlichkeiten (Kaufpreis, Kosten und Spesen) des Käufers oder 

Bestellers aus dem gegenständlichen Auftrag in dessen Eigentum.  

 



 

 

2. Für ein bestimmtes Vorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn diese 

abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und in Rechnung gestellt worden sind, gelten 

insoweit als einheitlicher Auftrag, als der Eigentumsvorbehalt an sämtlichen Waren 

erst dann erlischt, wenn alle Forderungen der Sonnenschutz Singer GmbH aus 

einem derartigen einheitlichen Auftrag beglichen sind.  

 

3. Die Sonnenschutz Singer GmbH ist berechtigt, bei Zahlungsverzug des Kunden 

die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware auch ohne Rücktritt vom Vertrag 

einzuziehen (sog. Entziehungsklausel) wobei der Eigentumsvorbehalt – mit oder 

ohne Rücktritt vom Vertrag – über die gesamte Lieferung oder nur an einzelnen 

Waren geltend gemacht werden kann.  

4. Der Käufer oder Besteller ist verpflichtet, die Sonnenschutz Singer GmbH 

unverzüglich von der Pfändung oder sonstigen Einschränkung des vorbehaltenen 

Eigentums in Kenntnis zu setzen. Er hat alle Schäden und Kosten zu ersetzen, 

welche durch die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gegenüber Dritten 

entstehen.  

 

5. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Eigentumsvorbehalt auch 

hinsichtlich von Sachen, welche selbstständige Bestandteile einer Hauptsache in 

fremdem Eigentum geworden sind, im obigen Sinne geltend gemacht werden kann. 

Demnach ist die Sonnenschutz Singer GmbH berechtigt, insoweit dies tatsächlich 

und mit vernünftigem wirtschaftlichen Aufwand bewerkstelligbar ist, auch bereits 

eingebaute bzw. angeschlossene Sachen und Anlagenteile zu demontieren, wobei 

diesfalls darauf zu achten ist, dass durch die Demontage keine Schäden entstehen.  

 

 

X. Gewährleistung und Schadenersatz  
 
1. Vom Käufer oder Besteller ist die bei ihm eintretende Lieferung sofort auf allfällige 

Mängel hin zu überprüfen und sind festgestellte Mängel sofort gegenüber der 

Sonnenschutz Singer GmbH zu rügen. Mängelrügen werden nur anerkannt, wenn 

sie innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung oder Fertigstellung der Arbeiten schriftlich 

erhoben werden. Mit der Versäumung der sofortigen Mängelrüge hat der Käufer 

oder Besteller nicht nur den Anspruch auf Gewährleistung, sondern auch den 

Anspruch auf Schadenersatz verloren. 



 

 

Handelt es sich beim Käufer oder Besteller um einen Verbraucher gilt die 

Bestimmung des § 9 KSchG sowie die Bestimmungen des 

Verbrauchergewährleistungsrecht bzw. des ABGB.  

 

2. Im Fall einer Reklamation für Lieferungen darf die beanstandete Ware bis zur 

Abklärung nicht weiterverarbeitet bzw. (de)montiert oder eingebaut werden. Nicht 

frist- oder formgerecht erhobene Reklamationen oder solche, bei denen sich die 

Ware nicht nur im Zustande der Anlieferung befindet, gelten als verwirkt, sofern 

dem nicht zwingende gesetzliche Gründe entgegenstehen. 

 

3. Der Käufer oder Besteller ist bei berechtigten Mängeln nur berechtigt, jenen Teil 

des Entgeltes zurückzuhalten, der zur Behebung der Mängel erforderlich ist. Der 

Käufer oder Besteller verpflichtet sich, den anderen Teil des Entgeltes der 

Lieferfirma oder dem Werkunternehmer nach Fälligkeit unverzüglich zu bezahlen.  

 
Handelt es sich beim Käufer oder Besteller um einen Verbraucher steht 

vorgenannte Geschäftsbedingung unter dem Vorbehalt des § 6 Abs 1 Z 6 KSchG.  

 

4. Schadenersatzansprüche können von Unternehmern gegenüber der 

Sonnenschutz Singer GmbH nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz der 

Sonnenschutz Singer GmbH bzw. der Erfüllungs- und/oder Besorgungsgehilfen 

geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere auch für Fälle des Lieferverzuges 

und mangelhafter Lieferung. Schadenersatzansprüche umfassen in jedem Fall nur 

die Kosten der reinen Schadensbehebung, nicht aber auch Folgeschäden und 

entgangenen Gewinn. Über die reine Schadensbehebung hinausgehende 

Ansprüche auf Vergütung von sonstigen Kosten oder von Folgeschäden jeder Art 

werden einvernehmlich ausgeschlossen.  

 

Handelt es sich beim Käufer oder Besteller um einen Verbraucher, haftet die 

Sonnenschutz Singer GmbH bei Schäden am Vermögen im Falle leichter 

Fahrlässigkeit nicht.  

 

Eine Aufrechnung mit etwaigen Gegenforderungen wird ausdrücklich 

ausgeschlossen, soweit Gegenforderungen von der Sonnenschutz Singer GmbH 



 

 

nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt 

wurden.  

 

 

 

Ort, Datum    

 

………………………………….. 

 

       ……………………………...……………. 

         Name des Käufers / Bestellers / Kunden 


